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Bericht über den Stand der Liquidität zum 31.12.2021

Sachdarstellung:
Gemäß Finanzplanungserlass des HmdI vom 27.09.2021 ist der Bericht über die Liquiditätskredite 
und den Stand der Liquidität zum 31.12.2021 den Gremien zur Kenntnis zu geben. Dieser Bericht 
wird den Gremien mit dieser Vorlage vorgelegt. Die Angaben über die ungebundene Liquidität zum 
31.12.2021 gem. § 106 HGO werden den Gremien zur nächsten Sitzungsrunde vorgelegt.

Auszug aus dem Finanzplanungserlass:
b) Liquiditätsnachweis
aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand
der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank
anzugeben:
• Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der
Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,

  Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der
liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum
31.12. des Vorjahres
• und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das
vorläufige Rechnungsergebnis bis zum 30. April 2022 vorzulegen.

Beschlussvorschlag:
Der Bericht über die Liquditätskredte und den Stand der Liquidität zum 31.12.2021 wird zur Kenntnis 
genommen
Anlage(n):

(1) Liquiditätsnachweis zum 31.12.21




